Notfallpsychologische Unterstützung für Bedarfsträger

Das angefragte Angebotsspektrum der Unterstützung durch Notfallpsychologen umfasst sowohl präventive Maßnahmen als auch die Bereitstellung von Maßnahmen im Schadensfall sowie ein festgelegtes Qualitätsmanagement. Die Leistungen können als Gesamtpaket angeboten werden: Vorsorge durch Schulungen, schnelle Nachsorge nach kritischen Ereignissen sowie Folgebetreuung im Bedarfsfall

1
Prävention - psychosoziales Krisenmanagement durch Einweisung von 
Schlüsselpersonal der Bedarfsträger entsprechend der Zielgruppe(n) 
des Bedarfsträgers (Beispiele)

· Fachkräfte für Arbeitssicherheit

· Betriebssanitäter

· Aufsichtspersonen 

· Mitarbeiter der Geschäftsführung von Betrieben
Die Einweisungen und eventuellen Ausbildungen werden in entsprechenden Curricula nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen festgelegt.

2 
Folgebetreuung durch Notfallpsychologen:                                                               

Aufgrund von Evaluationsergebnissen, die zeigen, dass einzelne Kontakte in ihrer Effektivität gering sind und erst zwei oder drei Kontakte regelhaft zu deutlich verbesserten Selbstheilungsraten führen, wird unter Beachtung des konkreten Bedarfs die Inanspruchnahme von zwei bis drei Beratungskontakten angestrebt. Die Beratung kann folgende Dienstleistungen umfassen:

· Innerhalb der ersten Tage und Woche nach dem Ereignis bis zum Zeitraum von einem Monat danach können ein bis drei Beratungstermine, in der Regel im Umfang von 1,5 h und maximal 2 h durch notfallpsychologische Fachkräfte des BDP durchgeführt werden. Bei weiterem Bedarf können auf Antrag und nach der Bewilligung bis zu zwei weitere Beratungstermine erfolgen.

· In den Fällen, in denen erst einen Monat nach dem Ereignis eine Unterstützung angefragt wird, können zunächst maximal zwei Beratungstermine erfolgen. Im zweiten Beratungstermin soll die Tragfähigkeit der erfolgten beraterischen Ressourcenunterstützung für einen weiteren Selbstheilungsprozess bzw. die Notwendigkeit der Einleitung weiterer therapeutischer Interventionen geklärt werden. Im Einzelfall können weitere einzelne Termine begründet beantragt werden.

· Bei persistierenden Symptomen und diagnostischer Feststellung einer vorhandenen bzw. sich entwickelnden posttraumatischen Belastungsstörung oder anderen psychischen Traumafolgestörungen im Zeitraum nach dem ersten Monat wird zeitnah ein qualifizierter Traumatherapeut eingeschaltet. Die qualifizierte Vermittlung von psychologischen Psychotherapeuten mit spezifischer Kompetenz aus qualitätsgesicherten Registern wird von BDP und MHD sichergestellt.

3
Unterstützung durch Notfallpsychologen nach einem kritischen Ereignis             

Das Zeitfenster bis zum Einsatz der Notfallpsychologen wird von 24 h vorausgesetzt. Ziel ist es hierbei, kein Parallelsystem zu funktionierender Regelversorgung aufzubauen. Die Alarmierung erfolgt über eine 24 stündige Alarmierungshotline, die der Malteser Hilfsdienst e.V. (MHD) als Kooperationspartner des BDP für bedarfsträger vorhält.. Die Einzelleistungen der Notfallpsychologen werden über den MHD abgerechnet. 

Zu vereinbarende Sätze der Leistungen durch Notfallpsychologen:

· Die Beratung und Betreuung durch Notfallpsychologen wird in Einzelleistungen dargestellt abgerechnet. Für die ressourcenunterstützende Beratungsdienstleitung wird ein Stundensatz von 80 bis 100 € werktags zu den üblichen Arbeitszeiten (täglich von 9 bis 18 Uhr) und 90 bis 110 € in den sonstigen Zeiten und Tagen vorgesehen. Die Reisezeit kann mit maximal 40 € pro Stunde berechnet werden, für die Fahrtkosten gelten Regelungen analog der Bestimmung der jeweiligen Bundesreisekostenordnung.

· Die Übernachtungspauschale beträgt 100 €, die Tagespauschale wird mit 800 berechnet werden

· Vermittlung von telefonischer Akutbetreuung im Ausnahmefall durch Notfallpsychologen innerhalb von max. 8 h nach Schadensereignis (Interventionsdauer ± 45 min) wird mit einer Fallpauschale von 50 € berechnet.

4
Was wird weiter getan –  was ist zu tun?

Der BDP strebt die Übernahme vergleichbarer Vereinbarungen mit anderen Bedarfsträgern an.

Um eine verbindliche Alarmierungsbereitschaft gegenüber Bedarfsträgern sicherzustellen zu können, werden die bekannten Mitglieder der Fachgruppe, individuell mit der Bitte angeschrieben

· verbindliche und damit bindende Kontaktdaten / Erreichbarkeit (z.B. Wohnort, Telefon etc.) - wenn nötig - zu aktualisieren (info@bdp-klinische-psychologie.de), 

· bis zum 31. März 2009 Änderungen in der Verbindlichkeit  der Bereitschaft schriftlich / per E-Mail mitzuteilen (info@bdp-klinische-psychologie.de) oder

· die Streichung aus der Liste zu veranlassen.

Neue, an der Notfallpsychologie interessierte Diplompsychologinnen und Diplompsychologen melden sich durch Bearbeitung und Versand des Fragebogens auf der Web-Seite der Fachgruppe Notfallpsychologie (FG 16 der Sektion Klinische Psychologie im BDP):

FG 16 (http://www.bdp-klinische-psychologie.de/fachgruppen/gruppe16.shtml ) , 
Versandanschrift : Sektion Klinische Psychologie im BDP,                                          Postfach 1114, 56237 Nauort. 
Für weitere Fragen steht der Referent für Fachpolitik des BDP, Dipl.Psych. Lang, zu Verfügung,  für fachliche Nachfragen das Leitungsteam der FG 16. 

5
Qualitätssicherung

Die gesundheitspsychologische Kompetenz zur Unterstützung der Belastungsbewältigung von Betroffenen nach Extremereignissen wird vom BDP entsprechend der im Curriculum „Notfallpsychologie“ aufgeführten Inhalte geprüft. Psychologische Fachkräfte werden nur auf der Basis dieser Kompetenzen in das entsprechende Register „notfallpsychologische Fachkraft BDP" aufgenommen. Eine Evaluation der Einsätze und Erfolgsraten im Jahresvergleich ist möglich und wünschenswert. Hierfür kann ein durchgängiges Ablaufprotokoll mit Erfassung aller Einzeldaten z.B. durch den MHD sicher gestellt werden.

